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I. Allgemeines 

1. Die First Debit GmbH, nachfolgend „First Debit“ genannt, 
führt das Inkasso unbestrittener, nicht ausgeklagter Forde-
rungen sowie auch bereits titulierter Forderungen durch. First 
Debit ist als registrierter Inkassodienstleister auch berechtigt, 
bestrittene Forderungen nach den Bestimmungen des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) und Rechtsdienst-
leistungsgesetzes (RDG) zu bearbeiten. Der Auftraggeber 
verpflichtet sich, nur überfällige Forderungen zu übergeben, 
die auch wirksam gemäß §§ 280,286 ff. BGB in Verzug ge-
setzt wurden, sofern die Forderungen nicht bereits tituliert 
sind. 

2. Die Beauftragung erfolgt durch Übergabe der Schuldner- und 
Forderungsdaten. Der Auftrag umfasst grundsätzlich die au-
ßergerichtliche und gerichtliche Geltendmachung (inklusive 
Zwangsvollstreckung) sowie die Durchführung der Langzeit-
überwachung. 

3. Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich stets zzgl. 
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 

4. Bei Kündigung des Dienstleistungsvertrages   durch den Auf-
traggeber ist dieser zum sofortigen Ausgleich sämtlicher in 
den laufenden Verfahren bis dahin angefallener Kosten (u.a. 
Inkassokosten und Rechtsanwaltsgebühren gemäß RVG, 
Gerichtskosten gemäß GKG und Vollstreckungskosten sowie 
entstandener Auslagen) verpflichtet. Dies gilt auch für eine 
Erfolgsprovision, wenn unter der Mitwirkung von First Debit 
die zum Einzug übergebene Forderung durch Pfändung, Si-
cherungsübereignung, Forderungsabtretung o.ä. gesichert 
wurde. Das gleiche gilt für Fälle, in denen Zahlungen zu er-
warten sind. Kosten, die durch eine mit der Kündigung zu er-
folgenden Rückabtretung einer zuvor fiduziarisch an First De-
bit abgetretenen Forderung entstehen, trägt ebenfalls der 
Auftraggeber. 

5. Sollte zwischen First Debit und dem Auftraggeber eine ge-
sonderte Vereinbarung zur Kündigung bestehen, wird eine 
Kündigung gemäß § 627 BGB ausgeschlossen und es gelten 
in diesem Falle die vereinbarten Fristen der gesonderten Ver-
einbarung. 

6. First Debit ist berechtigt, den Auftraggeber über eigene Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen zu informieren. Der Auftragge-
ber ist jederzeit berechtigt, seine diesbezügliche Einwilligung 
zu widerrufen. 

7. First Debit führt die Aufträge des Auftraggebers nach Maß-
gabe dieser Geschäftsbedingungen durch. Abweichende 
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Mündliche Nebenabreden ohne schriftliche Bestätigung 
durch First Debit gelten als nicht getroffen. 

II. Pflichten des Auftraggebers 

1. Der Auftraggeber übergibt bei Auftragserteilung die vorhan-
denen Unterlagen zur Begründung der zum Einzug überge-
benen Forderung sowie zu etwaigen Einwendungen und Ein-
reden an First Debit. Der Auftraggeber informiert First Debit, 
sofern und sobald die zum Einzug übergebene Forderung 
nach Beauftragung von First Debit vom Schuldner bestritten 
wird, indem beispielsweise Einwendungen oder Einreden er-
hoben werden. Ferner weist der Auftraggeber First Debit auf 
besondere Vereinbarungen mit dem Schuldner explizit hin (z. 
B. Vereinbarung eines Eigentumsvorbehaltes hinsichtlich 
verkaufter Ware). 

2. Während der Dauer des Auftrages darf die Forderung von 
dem Auftraggeber weder unmittelbar noch mittelbar geltend 
gemacht oder verändert werden (z. B. durch Erlass). Der Auf-
traggeber stellt sämtliche anderweitigen Inkassobemühun-
gen gegen den Schuldner ein, soweit nicht im Einzelfall mit 

First Debit abgestimmt. Bei Zuwiderhandlung sind die in 
entsprechender Anwendung des RVG berechneten Inkas-
sokosten und Rechtsanwaltsgebühren sowie gegebenen-
falls vereinbarte Provisionen nebst Auslagen (Drittkosten, 
die durch TKG, Post oder andere Auskunfteien entstanden 
sind) von dem Auftraggeber an First Debit zu erstatten. 
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber auf eine Anfrage von 
First Debit trotz Erinnerung und Stornierungsandrohung 
nicht reagiert. 

3. Zahlungseingänge und wesentliche Vorkommnisse, die 
den Bestand der Forderung und die Erfolgsaussichten ihrer 
Geltendmachung betreffen (z. B. Monierungen des Schuld-
ners, Insolvenzanfechtung o.ä), sind der First Debit unver-
züglich mitzuteilen. 

4. Der Auftraggeber verpflichtet sich zur Weiterleitung der In-
kassokosten und sonstigen Kosten (Anwaltsvergütung, 
Zwangsvollstreckungskosten und Auslagen) an First Debit, 
wenn der Schuldner diese direkt an den Auftraggeber ge-
zahlt hat. 

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, First Debit auf sämtliche 
Zahlungen des Schuldners die gegebenenfalls vertraglich 
vereinbarte Erfolgsprovision zu zahlen. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob die Zahlung bei First Debit oder beim Auftrag-
geber eingeht und ob neben der Tätigkeit von First Debit 
auch etwaige Maßnahmen des Auftraggebers (mit-)ursäch-
lich für die Zahlung waren oder wenn Dritte mit befreiender 
Wirkung für den Schuldner eine Zahlung vornehmen. Als 
Zahlung gilt auch der im Nachhinein vom Auftraggeber er-
lassene Betrag sowie die ihm gegenüber wirksam erklärte 
Aufrechnung mit einer Gegenforderung des Schuldners 
und die Rückgabe der Ware, wobei als Bemessungsgrund-
lage einer eventuell vereinbarten Erfolgsprovision der Wie-
derverkaufswert ohne Mehrwertsteuer gilt. 

6. Der Auftraggeber ist First Debit für den rechtlichen Bestand 
der zur Einziehung übertragenen Forderung verantwortlich 
und haftet für die Folgen unvollständiger oder falscher An-
gaben. Sollte es aufgrund dieser unvollständigen oder fal-
schen Angaben zu Schadensersatzansprüchen Dritter ge-
gen First Debit kommen, so stellt der Auftraggeber First De-
bit von diesen Ansprüchen frei. 

7. Der Auftraggeber haftet für die missbräuchliche Verwen-
dung der Mitteilungen über den Schuldner bzw. den Dritt-
schuldner. Er verpflichtet sich weiterhin, bei der Übermitt-
lung von Schuldnerdaten die gesetzlichen Regelungen zur 
Schweigepflicht gemäß § 203 StGB (z. B. Ärzte, Apotheker, 
Steuerberater) zu beachten. 

III. Befugnisse von First Debit 

1. First Debit handelt nach eigenem pflichtgemäßem Ermes-
sen, soweit im Individualvertrag nicht beschränkende Ver-
einbarungen getroffen sind, bei der Vorgehensweise zur 
Einziehung offener Forderungen und hat dem Auftraggeber 
gegenüber Anspruch auf alle zweckdienlichen Informatio-
nen. First Debit ist berechtigt, in begründeten Fällen die An-
nahme bzw. die Fortführung von Aufträgen abzulehnen, 
wenn ein weiteres Vorgehen aussichtslos oder nicht zweck-
mäßig erscheint. Dies schließt die Abgabe verfahrensbeen-
dender Erklärungen (z. B. Klagerücknahme) mit ein. 

2. First Debit ist berechtigt, für die Durchführung der verschie-
denen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Inkas-
soauftrag, externe Dienstleister (z. B. Postversand, Druck-
dienstleister, etc.) sowie sämtliche Mitarbeiter des Hauses 
zu beauftragen. Die Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes sowie der EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) werden hierbei berücksichtigt. 
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3. First Debit ist berechtigt, einen Rechtsanwalt eigener Wahl 
mit der Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens, eines 
streitigen Verfahrens bzw. eines Klageverfahrens, der Einle-
gung von Rechtsmitteln bzw. Rechtsbehelfen sowie der Ein-
leitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und Klausel-
verfahren zu beauftragen. Die insoweit anfallenden Rechts-
anwaltsgebühren werden beim Schuldner mit geltend ge-
macht und von Zahlungen gemäß § 367 BGB vorab einbe-
halten. 

4. First Debit ist berechtigt, mit dem Schuldner Teilzahlungen zu 
vereinbaren. Der Abschluss eines Vergleiches - insbeson-
dere zwecks Reduzierung der Forderungen - bedarf der vor-
herigen Zustimmung des Auftraggebers. Zahlungseingänge - 
auch beim Auftraggeber - werden grundsätzlich sowohl im 
Verhältnis zum Auftraggeber als auch im Verhältnis zum 
Schuldner nach den gesetzlichen Regelungen §§ 366, 367 
BGB bzw. § 497 BGB verrechnet. 

5. First Debit ist berechtigt, die Unterlagen zum Inkassoauftrag 
(z. B. Titelunterlagen, Kostennachweise, Schriftverkehr, etc.) 
zu digitalisieren und die Handakte 6 Monate nach Erteilung 
der Schlussabrechnung zu vernichten. Dies gilt auch für 
sämtliche Unterlagen des Auftraggebers (mit Ausnahme der 
Schuldtitel), die dieser vor Fristablauf nicht zurückgefordert 
hat.  

6. First Debit ist nicht verpflichtet, Zwischenberichte zu erteilen. 
First Debit stellt dem Auftraggeber die erforderlichen Informa-
tionen über das Internetportal mit gesichertem elektroni-
schem Zugang tagaktuell und jederzeit zur Verfügung. 

IV. Inkassoverfahren bei untitulierten Forderungen 

1. Der Auftraggeber und First Debit vereinbarten im Sinne des 
§ 13e Abs. 1 u. 2 RDG eine erfolgsunabhängige Inkassover-
gütung in Höhe der Gebühren, die einem Rechtsanwalt für 
diese Tätigkeiten nach den Vorschriften des RVG zustehen 
würde. Die Vergütung für den Forderungseinzug berechnet 
sich in entsprechender Anwendung des RVG nach den dorti-
gen Bestimmungen über die Tätigkeit eines Rechtsanwalts. 
Insofern wird der Gegenstandswert im Sinne der Anlage 2 zu 
§ 13 Abs. 1 RVG durch die Höhe der jeweiligen Forderung 
bestimmt. Die Vergütungspflicht entsteht mit der Auftragser-
teilung. Die vom Auftraggeber zu tragenden Vergütungsbe-
träge, Kosten und Auslagen werden als Verzugsschaden ge-
genüber dem Schuldner geltend gemacht. Der Auftraggeber 
tritt seine diesbezüglichen Erstattungsansprüche an First De-
bit ab. First Debit nimmt die Abtretung an. 

2. Der Auftraggeber tritt mit der Einleitung des gerichtlichen 
Mahnverfahrens aufschiebend bedingt die Gesamtforderung 
einschließlich entstandener Kostenerstattungsansprüche an 
First Debit zum Einzug ab. First Debit nimmt die fiduziarische 
Abtretung an. First Debit ist befugt, einen Vertragsanwalt mit 
der Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens, des 
streitigen Verfahrens bzw. des Klageverfahrens und des Voll-
streckungsverfahrens sowie aller damit im Zusammenhang 
stehenden Handlungen einschließlich Geldempfang zu be-
auftragen. 

3. Legt der Schuldner Widerspruch gegen den gerichtlichen 
Mahnbescheid bzw. Einspruch gegen den Vollstreckungsbe-
scheid ein, wird der Auftraggeber informiert. First Debit ist in 
diesem Fall befugt, einen zugelassenen Rechtsanwalt mit der 
Durchführung des streitigen Verfahrens zu beauftragen, so-
fern der Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 14 Ta-
gen widerspricht. In diesen Fällen ist der Auftraggeber zur 
Zahlung / Erstattung der entstandenen Inkassokosten und 
Rechtsanwaltsgebühren nach dem Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (RVG) sowie aller weiteren Kosten und Ausla-
gen verpflichtet. Der von First Debit beauftragte 

Vertragsanwalt ist berechtigt, erforderlichenfalls einen Un-
terbevollmächtigten zur Wahrnehmung gerichtlicher Ver-
handlungstermine zu beauftragen. 

V. Langzeitüberwachung untitulierter und titulierter 
 Forderungen (LZUE) 

1. Die vorgerichtliche LZUE umfasst die Geltendmachung von 
untituliert an First Debit übergebenen Forderungen, die auf-
grund von wirtschaftlichen Erwägungen (z. B. negative Bo-
nität des Schuldners) nicht tituliert werden. Die nachgericht-
liche LZUE umfasst die Geltendmachung von tituliert an 
First Debit übergebenen Forderungen sowie die Geltend-
machung von durch First Debit titulierten Forderungen, 
nachdem eine Vollstreckungsmaßnahme erfolglos verlau-
fen ist oder eine solche wegen schlechter Bonität nicht 
durchgeführt wird. 

2. Sofern der Auftraggeber First Debit mit der nachgerichtli-
chen LZUE einer bereits titulierten Forderung beauftragt, 
überlässt er First Debit neben den Schuldner- und Forde-
rungsdaten den Originalvollstreckungstitel mit Zustellungs-
unterlagen sowie vorhandene Vollstreckungsunterlagen. 

3. Hinsichtlich der Vergütung und der Kosten für die Tätigkei-
ten von First Debit im Rahmen der LZUE gelten die Rege-
lungen in Ziffer IV Nr. 1 dieser AGB entsprechend. Die Ver-
gütung und die Kosten für die nachgerichtliche LZUE wer-
den als Kosten der Zwangsvollstreckung im Sinne des § 
788 Abs. 1 ZPO gegenüber dem Schuldner geltend ge-
macht. Daneben hat First Debit gegen den Auftraggeber ei-
nen Anspruch auf eine Erfolgsprovision (EP), sofern Zah-
lungen auf geltend gemachte Forderungen erwirkt werden 
konnten. Provisionspflichtig sind insoweit alle zum Aus-
gleich der zum Einzug übergebenen Forderungen an First 
Debit oder den Auftraggeber geleisteten Beträge. Der An-
spruch auf eine Erfolgsprovision besteht auch für Beträge, 
die der Auftraggeber seinem Schuldner entgegen den Re-
gelungen aus Ziffer II Nr. 2 Satz 1 dieser AGB erlassen hat. 
Sofern zwischen dem Auftraggeber und First Debit nichts 
anderes vereinbart ist, beträgt die EP 50 % der erwirkten 
Zahlungen bzw. der von dem Auftraggeber erlassenen Be-
träge. 

VI. Einmeldung in Auskunfteien  

Sämtliche Inkassoaufträge werden in die elektronische Da-
tenverarbeitung übernommen. First Debit wird im Rahmen 
des Inkassoauftrags von dem Auftraggeber auch dazu be-
auftragt, unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes 
und der DSGVO Daten von Wirtschaftsauskunfteien wie 
SCHUFA, Infoscore, Bürgel, Creditreform Boniversum etc. 
einzuholen und dorthin Meldungen abzusetzen. 

VII. Insolvenzanfechtungen 

Der Auftraggeber und First Debit gehen in Übereinstim-
mung mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung davon 
aus, dass sich ein Rückgewähranspruch aufgrund einer In-
solvenzanfechtung in Bezug auf eine erwirkte Schuldner-
zahlung nicht gegen First Debit als Inkassodienstleister, 
sondern gegen den Auftraggeber richtet, auch wenn die 
Forderung gegen den Schuldner treuhänderisch an First 
Debit abgetreten worden ist. Die Forderung richtet sich 
auch dann vollständig gegen den Auftraggeber, wenn First 
Debit die Schuldnerzahlung abzüglich der vereinbarten In-
kassovergütung an den Auftraggeber weitergeleitet hat, da 
der Auftraggeber durch den vorgenommenen Abzug von 
seinen Verbindlichkeiten befreit worden ist. 
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VIII. Rechtsgültigkeit und Gerichtsstand 

1. Die evtl. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen 
dieser Geschäftsbedingungen berührt die Gültigkeit der übri-
gen Regelungen nicht. 

2. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Vollkaufleute, ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist Hamm. 

 

 Stand Mai 2024 


